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Vorgang 

 

Die geplante Bebauung des Geländes „Schwennauhof“ mit einer Bungalowsiedlung umfasst 

auch die Errichtung entsprechender, bungalowartiger, leichter Bauwerke nahe der 

Hangkante im Westen der Anlage. Für diesen Bereich war im Gutachten vom 04.01.2014 

eine Gründungsart vorgeschlagen worden, die ein Aufbringen von Bauwerkslasten auf die 

oberflächennahen Schichten verhindert. Die, wenn auch relativ geringen, Kräfte aus den 

Bauwerken sollten so tief in den Untergrund eingeleitet werden, dass eine zusätzliche 

Krafteinwirkung auf die Bodenschichten nahe der Hochufer-Böschung vermieden wird.  

 

Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung vom Dezember 2013 war erkennbar, 

dass der fragliche Westhang in sich stabil ist. Das bedeutet, dass die Böschungsneigung 

geringer als der natürliche Reibungswinkel des anstehenden Bodens ist. Der Boden hat 

deshalb keine Tendenz, die Böschungsneigung durch gravitative Massenbewegungen zu 

verringern. Hangrutschungen sind daher nicht zu erwarten, solange dieses Gleichgewicht 

nicht gestört wird.  

Ungünstig für die Hangstabilität wären u.a.: 

a) Ausspülungen durch abfließendes Niederschlagswasser 

b) Abgrabungen oder Abschwemmungen von Boden am Hangfuß 

c) Zusätzliche Belastungen der Hangkrone oder des oberen Böschungsteils 

d) Einleitung von Sickerwasser, z.B. über Gräben für Kabel oder Leitungen in den 

Hangbereich, v.a. in den Teil nahe der Hangkante und in den westlichen Hangbereich. 

 

Die Risiken nach a) und b) sind problemlos durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. 

Dazu gehört eine sorgfältige Bepflanzung des Hanges, das Belassen der dort vorhandenen 

größeren Bäume mit den zugehörigen Wurzelbereichen, sowie die Sicherung des 

Hangfußes gegen Materialabtrag und Schädigung der dortigen Pflanzendecke.  

Sofern einzelne Bäume für die geplante Bebauung entfernt werden müssen, kann dies ohne 

Nachteil für die Stabilität des Hangs geschehen, wenn der jeweilige Wurzelstock nicht 

gerodet bzw. entfernt wird. Solche Bäume sollten lediglich bodeneben geschnitten werden.  

 

Die Risiken nach c) und d) sind ebenfalls vermeidbar, indem Flachgründungen nahe der 

Hangkante unterlassen werden. Leitungsgräben sollten einen ausreichenden Abstand von 

der Hangkante einhalten.  
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Empfehlungen: 

Bei Beachtung der vorstehend gemachten Vorgaben ist die langfristige Stabilität der jetzigen 

Geländesituation nicht in Frage gestellt, auch wenn Bungalows im fraglichen Bereich 

errichtet werden. Dabei gilt, dass in einem Bereich bis zu 10 m östlich der Ahngkante die 

nachfolgend dargestellten Prüfungen bzw. Berechnungen vorzunehmen sind. Die 

notwendige Einleitung der aus den Bauwerken herrührenden Kräfte in den Boden läuft auf 

eine Tiefgründung hinaus. Die Einleitung von Bauwerkskräften muss dabei so tief erfolgen, 

dass der resultierende Zustand (mit einem ausreichenden erdseitigen Sicherheitszuschlag) 

folgendermaßen zu beschreiben ist: 

 

Der oberflächennahe Bereich des Bodens wird mit den Gründungselementen durchfahren, 

ohne dass hier nennenswerte Mantelreibungskräfte zwischen Boden und Gründungselement 

auftreten. Bei der Herstellung der Gründungselemente sind vibrierende Verfahren und 

Verfahren unter Anwendung von Bohrspülung zu vermeiden. Eine Rücksprache mit dem 

Gutachter vor Ausschreibung der Gründungsarbeiten wird empfohlen. 

Ab einer für jedes Gründungselement gesondert zu bestimmenden Tiefe kann der Boden 

dann zusätzliche Kräfte aufnehmen, ohne dass sich im Gleichgewicht des die Hangneigung 

bestimmenden Bodenbereichs Änderungen ergeben. 

Durch die Krafteinleitung in eine Tiefe, in der durch das Eigengewicht des Bodens ein 

Spannungssystem herrscht, das wesentlich höher liegt als es die zusätzlichen 

Bauwerkslasten erzeugen, werden außerdem keine Setzungen in tiefer liegenden 

Bodenschichten durch die Bauwerke ausgelöst. Auch dieser Faktor trägt dazu bei, dass die 

überlagernden Schichten ungestört und damit geomechanisch stabil bleiben.  

 

Um die Planungen zur Gründung der Bungalows nahe der Hangkante aus 

bodenmechanischen Aspekten absolut zweifelsfrei abzusichern, wurden zusätzlich zu den 

Aufschlüssen von 2013 noch 3 weitere Bodenaufschlüsse mit durchgehender 

Probengewinnung durchgeführt. In Zusammenschau mit den Ergebnissen der 

Untersuchungen von 2013 bestätigen sich die bisherigen Annahmen zum Bodenaufbau und 

den Gründungsmöglichkeiten ohne Einschränkung. 

Lage und Schichtbeschreibung dieser Aufschlüsse siehe Anlagen 1 und 2. 

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Gründungskonzept und damit die 

geplante Bebauung des untersuchten Bereichs wie geplant umgesetzt werden kann. 
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Ermittlung der notwendigen Gründungstiefe 

 

Für die Ermittlung der Gründungstiefe von Bauwerken nahe der Hangkante kann die 

nachfolgend beschriebene Berechnungsmethode angewandt werden.  

Bestimmende Parameter sind hierbei die Höhe des Hangs an der jeweiligen Stelle über der 

Strandterrasse sowie der Abstand des Gründungselements von der Hangkante. Die Höhe 

der Strandterrasse kann einheitlich mit NN + 2,00 m angenommen werden. 

Zu ermitteln ist die Tiefe T (Grenztiefe), ab der mittels Tiefgründungselementen Kräfte aus 

den Bauwerken in den Untergrund eingeleitet werden dürfen. Eine Krafteinleitung in höher 

liegende Schichten ist zu vermeiden.  

Es bedeuten:  

H Höhe der Hangkante über [NN + m] 

D Abstand des Gründungselements von der Hangkante [m] 

T Grenztiefe für die Lasteintragung in den Boden [m unter H] 

t relative Grenztiefe für die Lasteintragung in den Boden [m unter GOK] 

GOK Höhenlage der Geländeoberkante am Standort des Gründungselements 

[NN + m] 

 

Die Grenztiefe T ist wie folgt zu ermitteln: 

 

T = (H-2) – D*0,65 

 

Die relative Grenztiefe für die Lasteintragung in den Boden ist dann: 

 

t = T-(H-GOK) 

 

Beispiel: 

Der Gründungpunkt liegt an einer Stelle mit einer Höhe der Hangkante von NN + 9,0 m 

Er liegt 4,0 m hinter der Hangkante, die Geländehöhe beträgt dort NN + 8,5 m 

 

T = (9-2) – 4* 0,65 [m] 

T = 4,4 m 

 

t = 4,4 – (9,0 -8,5) [m] 

t = 3,9 m 
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Das bedeutet, dass die Tiefgründung an dieser Stelle ab einer Tiefe von 3,9 m unter GOK 

und tiefer Kräfte in den Boden einleiten darf. 

 

Diese Berechnungsmethode kann angewandt werden, solange der Term für T einen 

positiven Wert ergibt. Andernfalls ist eine Tiefgründung nicht mehr erforderlich, da der 

Standpunkt soweit von der Hangkante entfernt liegt, dass deren Stabilität durch das 

geplante Bauwerk auch unter ungünstigsten Umständen nicht mehr beeinflusst werden 

kann. 

Generell ist damit eine Notwendigkeit zu Anwendung dieser Berechnungen nur in einem 

Streifen zwischen der Hangkante und einer Entfernung von 10 m nach Osten von dieser 

Kante notwendig. 

 

 

Aichach, 12.06.2014 

 

R. Hurler, Dipl.-Geol. 

 

 

Anlagen 

Anlage 1: Lageskizze 

Anlage 2: Bodenprofile und Schichtenverzeichnis SB A – C 
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Anlage 1: Lageskizze Maßstab 1 : 1000 

 

 

 

SB A – C: Sondierbohrungen A, B undC 
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Anlage 2 . Bohrprofileund Schichtenverzeichnis SB A – C 
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